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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99105014016000, 99105014016000

Leistungsbezeichnung I Aus- und Fortbildungsstelle für Berufskraftfahrer
anerkennen lassen

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Sachsen-Anhalt

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Straßenpersonenverkehr (105)

Verrichtungskennung Anerkennung (016)

SDG-Informationsbereich Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder
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Modul Sachverhalt

Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und
Führung eines Unternehmens

Lagen Portalverbund Prüfung und Nachweise für Sachkunde und Sicherheit
(2120300), Aus-, Weiterbildung und Sachkunde
(2030300), Fahrerlaubnis und Sachkenntnisse
(2110100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/bkrfqg_2020/__7.ht
ml
https://www.gesetze-im-internet.de/bkrfqg_2020/__7.ht
ml

Teaser

Volltext Wer Fahrten im Güterkraft- oder Personenverkehr zu
gewerblichen Zwecken auf öffentlichen Straßen
durchführt, hat die Pflicht zur Grundqualifikation und
Weiterbildung.

Wenn Sie als Träger einer Ausbildungsstätte Kurse zur
beschleunigten Grundqualifikation beziehungsweise
Weiterbildung anbieten möchten, muss Ihr Betrieb
eine anerkannte Ausbildungsstätte sein. Es gibt zwei
unterschiedliche Arten der Anerkennung: gesetzlich
oder behördlich.

Folgende Ausbildungsstätten sind gesetzlich anerkannt
und müssen daher keine weitere Anerkennung
beantragen:

  • Fahrschulen mit einer Fahrschulerlaubnis der
Klassen CE (Lkw) oder DE (Bus)
  • Ausbildungsbetriebe, die eine Berufsausbildung in
den Ausbildungsberufen "Berufskraftfahrer/in" oder
"Fachkraft zum Fahrbetrieb" durchführen und hierfür
von der Industrie- und Handelskammer (IHK)
anerkannt sind
  • Träger einer Umschulung zum/zur
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Modul Sachverhalt

"Berufskraftfahrer/in" oder "Fachkraft im Fahrbetrieb"
mit Anerkennung der Industrie- und Handelskammer

Wenn Ihre Ausbildungsstätte jedoch zu keiner der
oben genannten Gruppen gehört benötigen Sie eine
behördliche Anerkennung.

Es gelten folgende Voraussetzungen:

  • fachliche Eignung des Trägers
  • Beschäftigung einer ausreichenden Anzahl an
qualifizierten Ausbildern (in der Regel soll ein Ausbilder
nicht mehr als 36 Personen unterrichten)
  • Nachweis geeigneter Räumlichkeiten und
Unterrichtsmaterialien sowohl für die praktische als
auch für die theoretische Ausbildung
  • gegebenenfalls Nachweis der persönlichen
Zuverlässigkeit des Trägers

Erforderliche Unterlagen • Schulungskonzept einschließlich des Lehrplans und
der Unterlagen für die Ausbilder
  • alle für die Ausbildung genutzten
Unterrichtsmaterialien
  • Qualifikationsnachweise der Ausbilder (z.B. Kopie
des Fahrlehrerscheins)
  • Auflistung aller Schulungsräume mit Angabe der
Adressen, Größe (Plan mit Angabe der Quadratmeter
erforderlich) und einer Kurzbeschreibung
  • Auflistung, wie oft die Kurse stattfinden, wie viele
Personen daran teilnehmen und wie viele Ausbilder
dafür eingesetzt werden sollen
  • Nachweis, welche Fahrzeuge für die praktische
Ausbildung genutzt werden sollen

Sie müssen einen schriftlichen Antrag stellen, wobei Sie
für jeden Veranstaltungsort eine einzelne
Anerkennung benötigen.

Voraussetzungen

Kosten Die Gebühren werden auf der Grundlage der
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Verordnung über Maßnahmen im Straßenverkehr
erhoben.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist Es sind keine Fristen zu beachten.

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Wenden Sie sich an das Landesverwaltungsamt.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Have training and further education centre for
professional drivers recognised, Aus- und
Fortbildungsstelle für Berufskraftfahrer anerkennen
lassen
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